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 Veröffentlicht am 20.12.2022

Norm

AußStrG 2005 §9

EheG §95

1. EheG § 95 heute

2. EheG § 95 gültig ab 01.07.1978 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 280/1978

Rechtssatz

Ein Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe einschließlich der Beigebung eines Rechtsanwalts „für das

Aufteilungsverfahren nach den §§ 81 6 EheG“ unterbricht die Frist des § 95 EheG auch ohne Bezeichnung der

Aufteilungsmasse.Ein Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe einschließlich der Beigebung eines Rechtsanwalts „für

das Aufteilungsverfahren nach den Paragraphen 81, 6 EheG“ unterbricht die Frist des Paragraph 95, EheG auch ohne

Bezeichnung der Aufteilungsmasse.
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Beisatz: Hier: Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe auf die „Hilfe für [das] Aufteilungsverfahren nach der

Scheidung“. (T1)
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